
 

   
   

 

Die Schule, die öffnet. 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nach der Neueröffnung von REWE in unserer Nachbarschaft versuchen einige Schülerinnen und 
Schüler vor, während und nach dem Unterricht dort einzukaufen. 
Das Verlassen des Schulgeländes während der Pausen dürfen wir laut Niedersächsischem 
Schulgesetz §62 (1) natürlich nicht erlauben. Dort steht folgender Wortlaut: 
Die Lehrkräfte haben die Pflicht, die Schülerinnen und Schüler in der Schule, auf dem Schulgelände, an 
Haltestellen am Schulgelände und bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule zu beaufsichtigen. Die 
Aufsicht erstreckt sich auch darauf, dass die Schülerinnen und Schüler des Primarbereichs und des 
Sekundarbereichs I das Schulgrundstück nicht unbefugt verlassen. 
Damit ist das Einkaufen bei REWE untersagt und kann Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach 
sich ziehen. 
Bedenken Sie bitte auch, dass Schülerinnen und Schüler, die in den Pausen das Schulgelände 
verlassen, nicht mehr dem organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule unterliegen. Dient 
das Zurückliegen des Weges privaten Interessen (z. B. bei Erledigung privater Besorgungen), besteht 
kein Versicherungsschutz. (vgl. Zu Ihrer Sicherheit, Unfallversichert in der Schule, Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, 2016, S13/14) 
Aber auch der Besuch bei REWE vor oder nach dem Unterricht kann unangenehme Konsequenzen 
zur Folge haben: 
Versichert sind Schülerinnen und Schüler grundsätzlich auf direkten Wegen zwischen dem häuslichen 
Bereich und der Schule sowie auf dem Rückweg der Schule. (…) Kein Versicherungsschutz besteht 
hingegen, solange der Weg aus privaten Anlässen (etwa während eines Einkaufs) unterbrochen 
wird. (ebd. S.14/15) 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über diese Einschränkungen bzw. Verbote. Wir haben den 
Backshop an unserer Schule, an dem sich Ihr Kind etwas zum Essen und Trinken kaufen kann. Ein 
unversicherter Weg zu REWE muss also nicht sein! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
C. Hoffmann 
(Schulleiterin) 
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